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Newsletter 3 | ESPG AG 

 

Abstimmungsergebnisse der Anleihegläubigerversammlung vom 04.08.2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen der 

Restrukturierung der Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22 / WKN: 

A2NBY2) der ESPG AG („ESPG)“ zukommen lassen. 

 

Wie berichtet fand am 04.08.2023 die Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 

2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22 / WKN: A2NBY2) statt. Hintergrund der 

Anleihegläubigerversammlung ist der Umstand, dass aufgrund des schlechten 

Immobilienmarktumfeldes sämtliche Refinanzierungsbemühungen der am 

01.10.2023 fälligen Anleihe bisher gescheitert sind.  

 

Die Gläubiger haben eine Restrukturierung der Anleihe beschlossen. Dabei wurde 

insbesondere die Laufzeit der Anleihe um drei Jahre verlängert, der Zinssatz von 

6,0 % p. a. auf 9,5 % p. a. erhöht und der Verpflichtungskatalog (Covenants) gem. 

Gegenantrag angepasst. Außerdem wurde Herr Rechtsanwalt Klaus Nieding als 

gemeinsamer Vertreter bestellt, ermächtigt und bevollmächtigt. 

 

Dem gemeinsamen Vertreter wurden zudem folgende Rechte eingeräumt: 

 

 Recht auf Ausübung des Rechts sowie den Verzicht auf das Recht der 

Anleihegläubiger zur Kündigung gemäß § 10 der Anleihebedingungen 

aufgrund oder im Zusammenhang mit einer nicht erfolgten Rückzahlung des 

Kapitals der Schuldverschreibungen durch die Emittentin trotz Fälligkeit am 

01.10.2023, nach eigenem Ermessen, soweit rechtlich zulässig; 

 Recht der Stundung der am 01.10.2023 fällig werdenden Forderungen auf 

Rückzahlung des Kapitals der Schuldverschreibungen und/oder der Abgabe 

einer oder mehrerer Erklärungen gegenüber der Emittentin, fällige Kapital-

rückzahlungsansprüche nicht ernsthaft einzufordern, jeweils bis zu dem 

Zeitpunkt, an dem die gemäß Tagesordnungspunkt II.4. der am 17. Juli 2023 

im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Gläubigerversammlung 

von der Emittentin vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen 

beschlossen und vollzogen sind, längstens jedoch bis zum Ablauf des 

31.03.2024. 

 

Wir halten wie bereits dargelegt diese weitreichenden Befugnisse des gemeinsamen 

Vertreters zum jetzigen Zeitpunkt für nicht erforderlich und zu weitgehend. 

Dennoch ist der Beschluss für sämtliche Anleiheinhaber bindend, sodass nunmehr 

der gemeinsame Vertreter nach eigenem Ermessen entscheiden kann, ob er im 

Oktober Forderungen stundet bzw. Kündigungsrechte ausübt oder nicht.  
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne unter info@sdk.org oder 

unter 089/2020846-0 zur Verfügung. 

 

München, den 07.08.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der ESPG AG!  
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